
Besprechufigen

f / C > Prolegomena eines Alttestamentlers ZUuYr Erbsündenleh-
(Quaestiones disputatae, 37) 80 (128 5.) Freiburg Basel Wıen 1968, Her-

der. 13.50 Theologie der Erbsünde. Miıt
einem Exkurs „Erbsünde und Monogenısmus“ VO  e r 1 (Quaesti0-
1165 dıisputatae, 44) 80 (230 > Freiburg Basel Wıen 1970, Herder.

Erbsünde? Ihr tradıtionelles Verständnis ın der
Kyrıse heutiger Theologie Ökumenische Forschungen, IL Soteriologische Abte1i-
lung, IL) 80 (316 S} Freiburg Basel Wıen 1976 Herder. A a

Keın Zweifel ein Beıtrag ZzUur Erbsündenlehre kann heute cschr wohl seinen
Platz 1n „Quaestiones dıisputatae“ finden. Ausführungen eines Alttestamentlers,
celbst WEeNn s1e zurückhaltend als „Prolegomena“ einhergehen („Dinge VO:  ]
nen der Exeget des Alten Testamentes annehmen därf; daß S1e dem Dogmatiker bei
seiner theologischen Durchdringung der christlichen Lehre Ve}  3 der Erbsünde hilf-
reich sein können“ dürten großen Interesses ZeW1 sein Denn INa  — weıiß und
Sch resumilert einleitend als „Stand der Diıskussion“ 19—21]), da{fß heute sowohl
bei Dogmatikern W1e Exegeten Gn un! Ps yı nıcht mehr w1e ehedem als grund-
Jegende Texte beansprucht werden. Natürlich gibt Nuancıerungen. ber kenn-
zeichnend 1St doch, daß INa  } eiıne Klassıfizierung weder nach Kontessionen vorneh-
iNECEN kann noch ach der Protession des Dogmatikers bzw. des Exegeten: Ansatz-
punkt; bei dem 1119  - echt angesetzZt hat, der spaterer Auslegung zugrunde liegt

viel un: schwerlich mehr wird INa VO  3 Dogmatikern un Exegeten 1n kaum
getrübter Einhelligkeit hören. Eın Beleg für viele, AuUSs einer sehr Veröttentli-
chung Schmid, Ruckstuhl, Vorgrimler, Unheilslast un: Erbschuld der
Menschheit |Luzern München 1969]), die nıcht meıint, eine Unbegründetheit und
Illegitimität kirchlicher Erbsündenlehre teststellen mussen: der Alttestamentler
Schmid 1St durchaus 1n der sentent1a communı1s, WEeNN 25 formuliert:
„Das Ite Testament kennt Wadr eine Solidarıtät 1n Lohn nd Strafe, spricht
ber nırgends VO  -} einer Solidarität 1ın der Schu Der eigentliche Fragepunkt 1St

Exegeten WI1e Dogmatikern bewußt; die Annahme, s1e scheuten deswegen VOTr
„Erbsünde“ 1m zurück, weıl 1M Verband MI1t Sünde „Erbe, erben“ nıcht Ver-
wandt wird, 1St. annn doch kaum mehr als e1ine Vermutung (und Sch außert S1e
uch LUr ein1germafßen beiläufig 114 ED Es ware  M Ja uch daran denken, da{fß die
Dogmatiker durchaus nıcht eindeutig VO  } ‚hereditarium‘ her gedacht ha-
ben (ansonsten würde nıcht orıginale gebräuchlichere Bezeichnung DC=-
worden se1n), und dafß S$1e gerade bei denjenıgen Theorien, miıt denen S1e es SCc-

wı1issen meınten, entscheidend aut Einschluß in Adams Willen se1
durch Pakt der Dekret zurückgegriffen haben

Die eigentliche Untersuchung wird mIiIt einem Blick autf Israels Umwelt, die
Kulturvölker des Alten Orients, eröttnet. Der erhobene Befund: Sündevertfallenheit
des Menschen Sanz allgemein wird ausgesaßt, un Zeugnisse für eine Verhaftung 1n
Schuld (ım weıtesten Sınn) VO Vorfahren finden siıch uch Dıie Begründung für das
Fehlen eınes solchen sündentfällıgen Stammvaters aller Menschen führt hin ZUr eNt-
scheidenden Stutze für eıne „Erbsünde 1m alttestamentlichen 1nnn (wıe S1€e als Er-
gyebnis bejaht werden wırd) die seßhaft gewordenen semitischen Völker haben ihre

an-Verfassung aufgegeben Israels durchhaltendes Clan-Denken hingegen
machte offen tür die Konzeption, ber die Verwandtschaft der Menschen gleicher
Sprache Un Lebensweise hınaus eine schließliche Verwandtschaft aller Menschen
und einen gemeınsamen Stammvater anzuvisieren.

Über dieses Clandenken braucht nıcht weıter referiert werden: als eıgenes
Stichwort der dem VO:  5 „COrpOorate personalıty“ 1St 65 viel verhandelt WOT-
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den Wenn diese soziologische Struktur sıch miıt Vorzug 1n die Denktormen von
Genealogie, Ätiologie, Iypologie UumSEeTZT, dann 1St einsichtig, WI1e sıch das 1m 1er
anstehenden Fall der Sünde auswirkt: innerhalb der Gemeinschafrt getiane Sünde
WIFr:! mitsamt ihren Folgen Schuld und Verhängnis der Sanzecn Gemeinschaft, be-
sonders WEn sich Sünde handelt, die VO  3 ausgezeichneten Gliedern Nworden 1St. Wenn NU: die Frage den Jahwisten nach seinem „Glauben eine
Erbsünde mIit einem entschiedenen _]a.“ beantwortet werden mMuUu: (76) ein
Glaube, der SeIt der Abrahamsgeschichte durch den die Verheißung ausbalan-
clert wird, ann bleibt doch aufzuarbeıten, da{fß auf Gn EIST 1n der spaten Weıis-
heitsliteratur wieder ausdrücklicher Bezug geschieht. Eıne Folgerung scheint unab-
weisbar werden, nämlich, da{fßs diese Sıcht hne Einfluß aut das religıöse Leben
Israels geblieben se1 „ Anfang nıcht gelebter Glaube, sondern gedachte 'Theo-
ogıe (mıt einer benutzten Formulierung VO:  e} Lohfink) Sch widersprichtdem für die Zeit VO  3 900—600 WAar nıcht ( WweIlst ber auf Erklärungen hin,

die die Gewichtigkeit dieses Betundes mindern können: Folge des Übergangs ZU
seßhaften Leben, Stadt- und Bauernkultur die natürlıch gewachsene Clan-Ge-
meinschaft durch Aaus Beruf, Waırtschaft, Politik erwachsende Cue Gemeinsamkeıt
ablöst Folge des VvVon den nachsalomonischen Teilreichen benötigten un ENTISPrCE-chend gepflegten Nationalbewußtseins, das die unıversalistische Heilsgeschichts-konzeption des Jahwisten verdrängt. Ob die Propheten, die Geschichtstheologen,der Deuteronomist, die Priesterschrift überhaupt „Erbsünde“ gewußt haben und
WwWıe Modifikationen verständlich gemacht werden können die Ausführungendarüber sınd nıcht Zut 1n gedrängter Form wıederzugeben un brauchen uch
nıcht: die unterschiedlichen Auffassungen sind Jange Zeit unharmonisiert nebenein-
ander hergelaufen, un: thematisch bieten Sondierungsmöglichkeit VO: erhöhter
Bedeutsamkeit erst die Redaktoren: derjen1ge, der für die Vereinigung VO  e} jahwı-stischem un! elohistischem Werk verantwortlich 1st, un: derjenige, VO dem der
heutige Pentateuchzusammenhang STammt.

„Wiederaufnahme der jahwistischen Heilsgeschichtskonzeption“ 1St das Kapiıtelüberschrieben, 1n dem dann zusammengefafst wird: „dafß sıch eine Iradition
vVvVom Jahwisten bis ZUr Exıilszeit durchhielt und dann einem breiten Strom
chwoll,; welche den FEinbruch der Sünde der Wurzel der Menschheıitsge-schichte un: deren verheerende Folgen für die N Menschheit wußte“
Ungeachtet des Fehlens eıner verbindlichen Theorie eine Tradition, die
Paulus un: Z Erbsündendogma hinführt“ Dasselbe och einmal 1mM
Schlußpunkt der „Ergebnisse“ „Wenn INa  e das als Offenbarungsurkundenımmt, mu{l INa  w} zugeben, da{fßs die Tatsache der Erbschuld eindeutig be-
zeugt.“

Der Dogmatiker nımmt die dezidierte Stellungnahme des Alttestamentlers ZUr
Kenntnis. Was neben dieser Kernaussage anfällt, kann iıhm LLUTr recht se1N, P„Am Anfang standen nıcht Sünde, Unheil un Tod, sondern das Heıl un das 10
ben 1n der Gemeinschaft mMI1t Gott  CC als verbindliche Offenbarungsaussage unddazu die nachdrückliche Mahnung, sıch mIiIt „heil“ als hinreichender Beschreibungdieses Anfangs begnügen; 115 die grundsätzliche Nichtzuständigkeit bio0-
logischer Strukturen tür diese „Erb“-Sünde die Geltendmachung der Rolle der
persönlichen Sünde usammen mMIt den Strukturen vorpersonaler Kollektivsolidari-
tat. Die Hauptfrage des Dogmatikers WITF: se1in: W a4s tragt die wıederholte, betonte
Absicherung Erbsünde „1m alttestamentliıchen 1nnn  c (107.109.111:412) Aaus”? Das
„verbindliche Kerygma des Alten Testaments“ wird 1n der abschließenden Zusam-
menfassung charakterisiert: das gee1gnet War, das neutestamentliche
Kerygma vorzubereiten un 1n die kirchliche Erbsündenlehre einzumünden.“ Diıe
alttestamentliche Erbschuld wiırd 1Iso 1n eLtwa2 abgehoben VO einschlägigen ufe-
stamentlichen Kerygma un VO  $ der (auch Aaus den N’I-Aussagen nıcht unmittelbar
ableitbaren) kirchlichen Erbsündenlehre Wıe ISt die „vorbereitende, einmündende“
Bezogenheit inhaltlich tassen? Dıie Ntwort autf diese Frage entbehrt War der
präzisen Formu jerung, ber umschreibende Ausführungen eLIwz2 RRI

legen nahe, da{fß s1e 1n der Dımension der „Sıtuation“ lıegen kommt (dieserAusdruck als durch die NECUECTE Diskussion Stichwort Schoonenberg gefüllt
vorausgesetzt). Wenn die hier anzuzeigenden „Prolegomena“ ben dieses Ergebnis
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bringen, spricht alles dafür, dafß s1e den Beıtrag des ZUr Sprache gebracht ha-
ben, hne die Grenze mißachten, Jjense1ts der erst VO] Christusere1ign1s her
weitergehende Einsicht möglıch wırd.

Dıie Intention dieses Buches: Auf dem Hintergrund e1ınes Überblicks und einer
kritischen Stellungnahme ZUTr heutigen Diskussion versuchen, VO: PEerSONa
und geschichtsbewußten Denken Zeıt her eine solche Übersetzung der Erb-
sündenlehre der katholischen Kirche erstellen, die dem Bedeutungsschwund dieser
Wahrheıit für gyläubiges Daseinsverständnıis un: christliches Leben wehren kann.
Eın durchaus ambitioniertes Unternehmen: „Neue“ Erbsündenlehre (gegenüber „Lra-
ditioneller“) als Zielansprache. Wenn das 1n einem schmalen Band uch 1Ur ein1ıger-
maßen ser10s geleistet werden soll, sind methodische un: stoffliche Festlegungen
nıcht vermeıden. Ausgangspunkt 1St die traditionelle Erbsündenlehre, miıt einem
Kern wahrender WwWel. durch Schrift un: Lehramt gedeckter) Grundaussage. Da-
VO:  e werden abgehoben un: Gegenstand kritischer Prüfung „Voraussetzungen“”,

entweder als geoffenbart angesehen der doch wen1gstens als logisch notwendig
postuliert der Sicherstellung und Einsichtigmachung der verbindlichen ernaus-
Sasc dienen. Von der thematischen Behandlung ausgeklammert werden der Urstand
mMit seinen präternaturalen Gaben, Fragen der Dogmengeschichte un der Lehrent-
wicklung außerhalb der katholischen Kirche.

Als unaufgebbare Grundaussage wird formuliert: eine Unheilssituation (mıt
Schuldcharakter, nıcht bloß Erbübel), die alle Menschen umta{ißt und darum uch
das unmündige Kind angeht, W1e cchr Recht uch als ihr reiner Fall un: darum
als methodisch richtiger Einstieg die Betroffenheit des Erwachsenen angesehen WeTi-
den mufß), dıe der personalen Entscheidung vorgängıg 1St und darum NUur analog
Schuld einbringen kann Auft den Seıten, die diese Gehalte als Kernlehre erweısen
(13—31), wırd kurz denjenıgen nNEUCICN Interpretationen Stellung S  9
die iıhnen nıcht Genüge Lun scheinen. Gut der Hınvweis auf die Versuchung, EVO-
utives Weltbild derart einzubeziehen, daß das Nıchtsein 1n der Gnade („Erbsünde

Schuld weil un: insofern der Mensch die durch die menschliche Geschich-
vermittelnde, heiliıgmachende Gnade Gottes nıcht besitzt“ in e1in „Noch

niıcht“ ermäßßigt Wird; der Schuldcharakter sollte annn nıcht gehalten werden kön-
NECN, 11a  - 1U den Grund tür das „Noch nıcht“ in der Primitivität des sıch eNtTt-
wickelnden Menschen der 1n einem göttlichen Wiıllen sıeht, die ungeschuldete
Gnade bis Christus un: auf ıh: hın vorzuenthalten.

Dann werden die traditionellen Voraussetzungen un Verstehenshorizonte kri-
tisch ANSCHANSCH: Eın ursprünglicher Heıilsplan, der VO  3 einem ersten Menschen
(-paar) exklusiv die Heilsweitergabe abhängig macht, nd der mit der Ursünde in
Weitergabe VO  3 Schuld pervertierte; der Monogenismus als Begründung für die
unıversale Iragweıte dieser Ursünde; 3) die (griechıisch-) scholastische Denktorm
MIt ıhrer Bevorzugung VO  e} Wesen, Natur USW.,. und der damıt unvermeıdlichen Sta-
tik auf Kosten einer AaNngCMESSCHECN Wertung VO  ] Geschichte und Gemeinschatt. Der

E

kritischen Anfrage entspricht dieses Ergebnis: Dıie TYTel Voraussetzungen sınd nıcht
unverzichtbar un: blockieren Iso keine Ersetzung durch HNeCHCeT E: Da{f und CN
zusammenhängen, 1St einsichtig. Ebenso, da{fß die Diskussion über den Stellenwert
des Monogenısmus Angelpunkt 1St. Immerhin mufste uch ZALT: Frage gestellt WeTr-

den, denn ein bejahter biologischer Polygenismus ware Ja yrundsätzlich miıt einem
Supposıto verbindlich haltenden „theologischen“ Monogen1smus vereın-

bar Als Ergebnis also: Dıe herkömmlichen Voraussetzungen können ZUgunsten col-
cher aufgegeben werden, die heutiger Theologie un Anthropologie mehr ENTISPrEC-

Das leichter, als uch die Schriftaussagen (von denen nach katholj;-
sche Erbsündenlehre durchaus legıtim herkünftig 1St) ottenen Raum lassen. Der wiırd
SCENUTZT. An die Stelle des „ursprünglichen Heilsplans“ trıtt als Ort der Erb-
süuünde die interkommunikative Vermittlung des Heıls als geschichtlich-katego-
riale abgehoben VO  3 derjenigen transzendentalen unmittelbaren Gottbeziehung, die
autf dem allgemeinen Heilswillen CSottes fußt

Das U: 1St Erbsünde: diese kategoriale Vermittlung S1bt nurmehr Sünde weıter,
und nıemand kann solcher vorpersonalen Bestimmtheit se1ıner Freiheit entrinnen.
Eın anthropologisches Datum, das autf dem Feld des übernatürlichen Heıls
Durch Schuld der Menschen 1St die Geschichte eindeutig Unheilsgeschichte er
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worden, daß jeder einzelne vorgängıg ZUr personalen Entscheidung ‚schuldhaft
gynadenloser Mensch“ 1St un! seine persönliche Sünde nurmehr Nachvollzug
dessen seın kann, WAS (selbstverständlich: 1n analoger Weıse) aufgrund berlie-
ferten „Erbes“ ımmer schon 1St

Keın 7 weifel Sobald der Monogen1smus aufgegeben ist, wiırd ia  } nıcht leicht
solchen Überlegungen vorbeikönnen, Sündigwer der vererbenden
Menschheit einsicht1ig machen. Wird einsichtig uch der Schuldcharakter des Er-
bes? Existentiale (niıcht 1Ur exıistentielle) Siıtuation hin des Menschen innere Be-
stimmtheit durch S1e her die Frage 1St doch, ob das kategorial-geschichtliche Gna-
denangebot Gottes das INa  } „selbst schon gnadenhafte Wıiırklichkeit 1m Menschen“
eNnNnen mag) als Angebot schon „heilıg macht“, dafß dann das durch fremde
Schuld nıcht erbrachte Angebot „schuldig“ macht. Noch einmal: Wıiıird der Schuld-
charakter einsicht1ig gemacht? Kaum Es oll vorsichtig gesprochen werden, denn
es sind nsatze da, beim Wesen der heiliıgmachenden Gnade anzusetizen
(18.151.105: Schuld, der persönlıchen analog, die „das Fehlen der Gnade bedeutet,
die gerade als Fehlen dieser Gnade Schuld geNANNLT werden mufß“) ber s1e
scheinen nıcht entscheidend 1n die Begründungslınie einzugehen. Sehr AausSs-
führliche un!: bemühte Ausführungen gehen das Problem der Schuld nämlich VOon

der „sündigen“ Bestimmtheit der Freiheit durch die Geschichte Es 1St erklärtes
Anliegen die FErbsünde auf „allgemeıne, uch heute och geltende anthropo-
logische und theologische Strukturen“ zurückzuführen, poıintıiert „WOo pCI-
sönliche Sünde Sibt, o1Dt uch Erbsünde, MUu: uch Erbsünde geben“. Un hier
hilft ann keine wiederholte Beteuerung: uch schr hochgradige Besetzung des
Freiheitsraumes führt niıcht weiter als bıs eiıner Art (soziologıischer) Konkupis-
HZ Der Vorwurt „11UI Konkupiszenz“ 1St dem ert. selbstverständlich ekannt.
Fıne Objektion VO  . solchem Kaliber kann nıcht unberein1gt Jleiben. Was ıhrer
Entschärfung beigebracht wird (156 1m Gerechtfertigten se1 freilich Konkupis-
enNnz nıcht MIt Erbsünde gleichsetzbar, wohl ber 1mM Ungerechttertigten), 1St. War

robust, ber ausreichende Überzeugungskraft will 6> nıcht haben! Ware nıcht hier
der entscheidende Gedankengang, der die Beweislast LTagecn soll, hätte iNnan das Er-
klärungssystem nıcht MIt solchen Hypotheken belasten brauchen, denn Konku-
pıszenz besagt 11U' einmal: S1e Mag e1m einzelnen die persönliche Sünde nahezu
unvermeidlich machen bevor © diese Sünde nıcht hat, kann IMNa  — uch
nıcht 1n analoger Weise VO  w ıhm als schuldhaft gnadenlosem Menschen reden. Ad

„Gnadenlosigkeit“: Es 1St Ja doch 1n eLIW2 bezeichnend, da der Ööfter berute-
Gewährsmann Schoonenberg 1er eine Schwäche seiner Konzeption gespurt hat

und mi1t iıhm Schoonenberg hat eine Stützannahme: die durch die N (36+
schichte 1NduUrc. anwachsende Unheilsmacht 1St voll und Sanz erst mi1t der Ver-
werfung Jesu 1n der Kreuzıgung da für die Universalität mussen ann die eNTISPrE-
chenden Folgerungen SCZUSCH werden). Nun S Zut beraten, diese Hilfskon-
struktion inzwischen zurückgenommen, hne Ings die ach ihr rufende
Schwäche se1nes Systems anderweitig abzudecken. Es wiıll doch sehr scheinen, daß
1er nıcht 1Ur auf eine jederzeit entbehrliche Illustrierung verzichtet worden IST.
Raum hne Gnade Wer die kategoriale Vermittlung ZU tragenden Pteiler seiner
Konze t10n macht, kannn iıhn anderswo als 1n konkreter Geschichte nıcht ansiedeln.
Eınma abgesehen davon, dafß Erfahrung einem nıcht ZU Nachvollzug dieser Eın-
schätzung hilfreich se1in 111 (denn Cr geht Ja Gnadenlosigkeit, WwI1ie S1e INOTS anı-
IN4de als Pendant haben mufß, Ww1e 65 nıcht 1St mMI1t partiellem Ausfall, partieller
Realisierungsunmöglichkeit partieller Werte) h1er siınd doch kritisch solche Fra-
SCH Ww1ıe die ach der Heilsmöglichkeit un: -verwirklichung eınes Menschen des AT,
eines Ungetauften UuSW.; S1C verweısen doch darauf, da die nämliche ine Ge-
schichte Ort des Unheils un des Heıls iSt: daß Iso Bestimmtheit durch „1n dam  <6
bzw. „1N Christus“ theologische Angaben sind

Die vielen Posıitiva des Buches verdienen einen ausdrücklichen Hınvweis. Dıiıe Aus-
führungen er (transzendentales un kategoriales) Existential, über Interkommu-
nikation, ber Bestandsaufnahme un: Problemstellung, ber Versuche der Neuaus-
sprache UuUSW. bleiben für die Erhellung der Erbsündenfrage bedeutsam. Das Werk
1St dicht SCHUS, den Wunsch ach einem Autorenregıster und nach einem besser
aufgeschlüsselten Literaturverzeichnis) nıcht 1Ur VO:  a} einem Perfektionismus her
rechtfertigen. Dıie knapp Seıiten Exkurs „Erbsünde un: Monogen1ismus“ VO  3
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Rahner sınd WAar nıcht als Ergänzung auf W.s Ausführungen abgestimmt, ber
s1e Lragen nıcht wen1g dazu bei.

Eın Buch 1St anzuze1gen, das durch Umfänglichkeit un! investierte Arbeıt be-
eindruckt (26 Literaturverzeichnis!). Eın Buch, dem N MIt dem Fragezeichen
hınter FErbsünde durchaus 1St, das C ber doch NUuUr serizen 11l ZUgunsten des
„großen Anlıegens der alten ‚Erbsündenlehre‘“ weıl „  1€ andere Möglichkeıt
dem ernsthaften Theologen verschlossen ist: die ‚Erbsünde‘ auf den Schindanger der
Geschichte werfen“ SO welt, ausgezeichnet.

Dart annn doch einleiten. geiragt werden, der Gesamteindruck der 270
Text nıcht der Zwittrigkeit entbehrt? Gewiß heißt das unächst einmal pOSIt1LV,

INall kann MmMIit weıten Strecken der Darstellung un uch der Kritik ein1g gehen.
Das INnas freilich manchmal leicht fallen, csehr viel besagen. Die noch e1n-
mal eingerannten offenen Tuüren sınd selten wahrlich nıcht. Zumal 1n der Auseın-
andersetzung M1 der kirchlichen Erbsündenlehre kaum eine der Hypotheken des
langen Wegs der Widerlegung unbedürftig erachtet wıird (währen die lutherischen
Bekenntnisschriften anhand NECUGTETr un: Interpreten vorgeführt werden.
Nebenbe!ı1: das vorliegende Werk erschien WAar nach dem Buch VO  3 Weger, konnte

ber nıcht mehr berücksichtigen; das 1St bedauerlich). ber dann bleiben doch die
gemischten Gefühle. Haben Ss1€e ıhren Grund 1n der Weise der Darbietung? Zum el
sicher. Da sınd neben den vielen soliden Passagen solche mit verdächtig viel

gelinde formulieren Verve un: Rhetorik. Da 1St uch eine ZeWw1sse Zerfase-
rung 1n Aphorismen (nicht, als ob der ert. nıcht wüßte: „ Was 1C fand,; 1St freilich
mehr ein Programm als ine Lösung“” [285]) Man wird sicher nıcht übermäafßıig —
lasten wollen angesichts der Grenzen, die uch einem umfänglıchen Buch 555

sind, das nıcht eınen Kommentar ber die Kommentare bringen kann, wWenn

eın Zitatenteppich (etwa betreftts Röm das Ergebnis „heutiger EXeges8 {1ix1iert;
1Ur überzeugen kann immer dann nıcht, die modifizierenden Posıtionen be-
deutender Vertreter der Bibelwissenschaft nıcht diskutiert werden un die Bre-
chung zıtierter Stellen durch die Gesamtstellungnahme (Zz bei Kuß, Lengsfeld)
niıcht ZUr Sprache kommt. Irritierender schon der Darbietung 1St eın Mange
nüchterner, unparteilicher Wertung dort, Erhebung der alten un:n , Theologiegeschichte gyeht Mag se1n, da 65 schwer vermeıdbare Kehrseiten eiınes
schönen Engagements für die anzubietende Lösung 1St ber S ext hätten
durchaus einen Jängeren Atem VersStiattiet.

Nur eın paar Hınweise auf das, W 4A5 damıt gemeınt 1SEt. Da wird keine Kleinarbeit
gescheut: Aus dem „Wirren FEindruck des Konzilsdokuments“ (gemeınt 1St Irıent

wiıird doch och herausgeholt, da das „CON-LraXerunt gegenüber dem eintfa-
chen traXerunt VO  3 Karthago“ dem aktıven Element (gegenüber Verhängnis;
Röm , 1St 1m Blick) Nachdruck verleıiht. Auf W Il oll das 1mM Feld des Wiıder-
fahrnisses VO  } generatio/regeneratıo Eindruck machen? der Die Begrenzungen
der Erbsündentheologie eınes Augustinus werden aufgerechnet. Das MUu: sicher ZUTF

Sprache kommen; ber konsequent 1St CS nıcht, dann Beschreibungen, die VO  a} diesen
Begrenzungen herkommen und ihnen Dramatık un existentielles Pathos verdanken
das Stichwort heißt Konkupiszenz; Augustinus stand die heiligmachende Gnade
nıcht als theologischer Bausteıin ZUr Verfügung) anklägeriısch wachsende
„Verharmlosung“ auszuspielen. der W CI1LI1 solche Verharmlosung sich 1n Unter-
scheidungen niedergeschlagen haben sollte W1e personale/proprium
dann doch vyerade nıcht, damıt „Adams Sünde meın eigenes, höchst persönli-
ches un verantwortliches Sündersein“ se1 (17) der Warum wıird behende
klärt,; da: die Erbsünde 1tZ 1m Leben der katholischen Theologie habe als Begrün-
dung der Erlösungsbedürftigkeit des Kleinkindes? Da{fß die Kındertaufe 1Ur Ver-

ständlıch bevorzugtes Verdeutlichungsfeld wurde, dafß VO:  3 daher für die Theologie
tür mehr als 1LLUTL die Erbsündenfrage beträchtliche Hypotheken eingebracht WOTL-
den sind, steht auf einem Blatt ber auf einem anderen diese unnuancıerte Aus-
Sage. Man hätte SCII unrecht mit der Vermutung, dafß s1e vielleicht deswegen gC-
bracht worden 1St, den mit vielen Epitheta bedachten Stein des Anstoßes „ VOI-
personaler Schuldzustand“ anfällıger machen; etwa2 weiıl dann die „heiligma-
chende Gnade“ leichter als eiıne Om1ın0se „übernatürliche Ausrüstung“” mißverstan-
den werden kann, einer uch 11LUT analogen „Sünde“ 1n kaum überbrückbare Ed4
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gerat un die VON der Pneumalosigkeit ausgehende Erklärung der Erbsün-
de leichter desavouierbar wırd>? och wohl nıcht. Noch einmal: Dıie Darbietung ISt
immer schon MIt Tendenzen autf un Beurteilungen Von der bevorzugten Lösung
her durchsetzt. Dıie Dokumente werden nıcht ETSLT eiınmal unbefangen ihrem Ort
belassen. Das nımmt ıhnen ıhren Wegsteincharakter un weckt fatal den Eindruck,
als se1 dieser Weg ber seine Verschlungenheıit hınaus überhaupt irrelevant un heu-
te überspringbar.

Diese Bemerkungen SIN yemacht worden einmal, weıl s1e Gründe für ein Unbe-
hagen auftweıisen sollen, un Zu anderen, weıl ber die ersten YTe1 Teıle 1er nıcht
austührlich referiert werden kann. Es gyäbe manches bestreiten, vieles an-
cıeren Se1Ss Tum. IDDiese dreı e7SteN Teile sejen 1Ur eben angeze1igt. Teil I (bıs 87)
behandelt 95  1e kirchliche Lehrtradition“ anhand der entscheidenden Sonden Augu-
St1NUs lutherische Bekenntnisschriften Trient. eil 11 referijert ber das „Ver-
ständnıs der Ursünde 1n der Theologie der Gegenwart” sowohl aut katholischer
Ww1e auf evangelischer Seıite 89—193) In einem Schlußabschnitt dieses Teıls WIr:
die Vieltalt der Neuaussprachen 1n „Elementen und Tendenzen“ gesichtet (die ein-
zelnen utoren sind eindeut1ig selbstverständlich nıcht etikettieren). Da sind
dann katholische utoren aut allen vier Wegen (dem historischen, dem evolutioni-
stischen, dem soziologischen, dem personalen) finden, während die evangeli-
schen Theologen 1n oyröfßter Einhelligkeit Schlink als Ausnahme den DEersSONa-
len einschlagen. Eın Befund, den mMIit der Schlußkonstatierung VO'  w
Teil I „Dıie tonernen Füiße der Lehrtradition“ (81 ff.) gewichtiger Stellenwert
bezüglich des Fehlens einheitlicher katholischer Erbsündenlehre un des damıt HCc-
gebenen freien Raums für dezidierte Optıon 1n Rıc Lung existentialer Interpreta-
t1on ZUSCMECSSCH wird. el 111 Aa ber die biblischen Quellen un ihre
Auslegung heute 311 diese Folgerung auf dem Feld der Schrift erhärten un —-
thodisch eben die Schrift für eine Neufassung als ma{fßgeblichen un: versprechlichen
Ausgangspunkt erweısen. Als Ergebnis 1St für das das Nichtvorhandensein einer
Erbsündenlehre Ja Consensus. Kür das bleibt ach dem ert. nıcht 1L1UT ftrejer
Raum tür eine grundsätzliche Aufgabe des „empirischen Prinziıps“, sondern WIFr:
darüber hinaus eine existentiale Interpretation als die allein der Aussageabsicht der
Schrift entsprechend un miıthın VO  , ihr alleıin gedeckt behauptet. Da Jjer bedeu-
tende Fachexegeten anderer Meinung sind un 1n der kırchlichen Erbsündenlehre le-
gitıme Weiterentwicklung sehen, se1 1Ur als Faktum konstatiert. Der abschließende
eıl MI1Lt der zurückhaltenden Überschrift „Prüfung“ mißt die überkommene
Erbsündenlehre dem gesehenen exegetischen Befund Da ergıbt sıch: die aus-
schliefßliche Aussageabsicht ber das Gottesverhältnis des Je gegenwärtigen Men-
schen wehrt jeder geschichtlich-kausalen Erklärung der Sünde Vererbung, Ver-
hängnıs un: Ahnliche Kategorien wıderstreıten der biblischen Sıcht, der gerade
darauftf ankommt, persönliche Verantwortung ungemindert herauszustellen,
Wahrung der universalen Heilsbedeutung Christi un Abwehr jeglichen
Heilsindividualismus. Eıne „Ursünde“ (jeder 1St „Adam“; alle Sünde 1St es), die /
tal, adikal, unıversal eın moralistisch-aktualistisches Sündeverständnis gründend
unterfängt, hne durch Abgleiten 1Ns Transempirische das mitmenschliche Feld der
Verwirklichung jeglıcher Gottesbeziehung verfehlen, sollte das se1N, W as das
große Anliegen der Erbsündenlehre retitet un: das rbe der Jahrhunderte bewahrt

Nun, „dieses Buch 1St ZUr Diskussion geschrieben“ Resolute Abkehr VO
bisherigen Verständnis WIr resolute Reaktionen hervorruten. Um die Bandbreite
anzudeuten: Von der Seite derer, denen die MIt „AÄtiologie“ „weiftellos gegebene
und nachdrücklich 1Ns Licht stellende Gegenwartsbedeutung mMit der Eliminie-
rung des „empirischen Prinzıps“ unVver:  WwWOrtet hoch ezahlt un als „Biblizismus
auf höherer Ebene“ erscheıint bis hin denen, dle diese Probe VO  3 Existentialtheo-
logie als „weder ausreichend och originell“ ansehen, als Vertauschung des Dogmas
„MIt der philosophischen Mode VO  - gestern“ Flasch 1mM Hessischen Rundfunk).
Eıne Einsicht des Verf.s selber (mehr Programm als Lösung [285]) i1st autzunehmen:
die die Kritik überschreitenden, auf Neuaussprache der Erbsündenlehre weisenden
Andeutungen sınd 1n der Tat nıcht befriedigen

Bezüglıch der Durchführung 1St hinzuweisen auf das De-facto-Beiseiteschieben
der kirchlichen Lehraussage, das für eınen katholischen Theologen Ja nıcht schon
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adurch der Rechtfertigung unbedürftig geworden 1st, daß auf lange Mayorisierung
der Schrift hingewiesen wiırd. Denn eine Sache 1St das Fehlen eıner bıs 1n das Detail
ausgezOSCHNCH verbindlichen kirchlichen Erbsündenlehre eine andere das Überge-
hen nıcht leugnender verbindlicher Bausteine. Die schließlich gebotene Neudeu-
Lung besagt eine solche Abkehr VO Verstehenshorizont, tür den Trient als kenn-
zeichnender Name stehen mMag, da{iß INa  = eigentlich darauf hätte verzichten kön-
NnenNn, hier miıt iragwürdıger Interpretation gerade och Andeutungen finden. Als
Beispiel: Eıine freiem Raum un Aufhänger tür die existentiale Interpretation
desinteressierte Dogmengeschichte wırd 1mM „1inest Unicu1lque proprium“ nıcht das
»” naturae“ ausgeschlossen sehen, (74; nebenbei: Eın Verständnis, das ın
KROom 9 die Tatsünden aller ausgesprochen sieht, müßte dadurch durchaus nıcht
blockiert werden). Es wırd dann uch nıcht leicht denunzieren seın eın a VOT“*
personaler, persönlich ber schuldhafter Mangel“ Wer hat denn formu-
jert?) Nun ISt natürlich solcher „vorpersonaler, analoger Schuldzustand“ dasjen1ge,
W as eiıner gylatten exıstentialen Interpretation 1m Wege 18r Aussagen eLw2 WwW1e  e  e
„Sünde 1St das Nichtübernehmen der Sıtuation. Dadurch, dafß mMa  - ıhrer eindeut1-
SCn Forderung nachkommt, wird Freiheit ermöglıcht“, erhalten dadurch einen —_
deren Stellenwert. würde INa  w} ungeschützt ohl kaum och können,
daß „Sıtuation Freiheit ermöglicht“, sondern würde den Grund 1n dem sehen MUuS-
SCH, W as Glaube, Gnade heißt

Entscheidend ber bleibt die Frage ach dem Anfang. Da die überwältigende
Mehrzahl der katholischen Theologen auf Empirıe nıcht verzıchtet, 1St zunächst
eın Befund ebenso Wwıe die unterschiedlich gelagerte un: unterschiedlich oyrofße
Anfälligkeit ın der Weıse, W1e S1e eingebracht wird die Kritik 245 bloß
evolutiven,; blo{ß soz1iologischen Weg trıfft). ber das Problem oberhalb der Model-
le 1St damıt nıcht erledigt. Vielleicht hätte der Darstellung gyedient, Anfang
(selbstverständlich: 1N der Problematik der Verklammerung VO'  3 Protologie und
Eschatologie) Urstand Da der Urstand der konkreten Theologiege-
schichte MmMi1t vielen Hypotheken belastet 1St, 15t unschwer sehen; ber deswegen
hätte die kritische Diskussion nıcht bei iıhnen festlautfen dürten. Ist denn überhaupt

hne Verdacht einer Remythisierung eiıne universale, ausnahmslose Unheils-
verfallenheit einsichtig machen, wenn INan den Anfang des geschichtlichen Men-
schen nıcht einbringt? Des Menschen der eınen Menschheit; der u Schöpfung-
Voraussetzung des Bundes:; mi1t der eınen Finalität, 1n der eiınen Heilsordnung? In
bloß existentialer Deutung äßt die geschichtssperrige Abstraktheit der vorgeschla-

„Ursünde“ des Jedermann 1er entscheidende Fragen offen
Viele Fragen aufgeworfen haben, bleibt Verdienst dieses Werkes Nıcht fun-

kelnagelneue „Lösung“ gebracht haben, 1St VO:! ert selbst ausgesprochene Be-
scheidung. Es 1St hoffen, dafß 65 uch 1m Gesamt der Erbsündediskussion nıcht
fruchtlos bleibt. Stenzert: DF

Creation el seharation. Etude exegetique du chapitre
premıer de Ia (Gzenese (Bibliotheque de Sciences Religieuses, Collection dirigee
par de Certeau, 1 Q (423 5 Paris-Neuchätel 1969, Aubier/duCGerf/Dela-
chaux/Desclee.
In einer Kurzanzeige vgl ZschrAt1Wiss 87 11970] 478) charakterisiert Fohrer

die vorliegende Arbeit als exegetische und gleichzeltig theologische Studie ber
auch die Veröffentlichung 1ın der «Bibliotheque de Sciences Religieuses», die als
ecue Reihe mit diesem Band eröffnet wurde, we1list er den CNSCICH Bereich altte-
stamentlicher Fachexegese hinaus; sollen hier doch Versuche erscheinen, die einer-
se1ts sachlich selbst den eigentlich theologischen Bereich auf CeHeEe Fragen ausweıten,
Ww1ıe S1Ce sich heute VO  3 literarischen, soziologischen, psychologischen, hıistorischen
und anderen Untersuchungen her ergeben, un: anderseits methodisch neben Ww1issen-
schaftlicher Strenge doch gerade uch den Stand der Forschungen widerspiegeln
und befruchten sollen. Dieses weıte Programm konnte siıch kaum mit der thematisch
präzısen Zielsetzung bekannter und bewährter Reihen für theologische Veröffent-
lıchungen 1ın Frankreich, ber ebensowen1g uch MI1t NECUCTEN Sammlungen verbin-
den, deren Nummern 1in Gegenstand und Arbeitsweise außerordentlich grofße Un-
terschiede aufweisen.
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